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An die 
Landw. Fachschule 
„Norbertinum“ 
3013 TULLNERBACH 
 
 
 
Betrifft: Ärztliches Zeugnis nach § 21 (2) NÖ Landw. Schulgesetz 
 
 
Es wird hiemit bestätigt, dass die Schülerin/der Schüler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
geb. am . . . . . . . . . , wohnhaft in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
von mir untersucht wurde und die Fachschuleignung und Internatsfähigkeit bestätigt  
 
wird. Die Schülerin/der Schüler ist frei von Infektionskrankheiten und Allergien und ist  
 
in der Lage, an den im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsveranstaltungen  
 
teilzunehmen.  
 
Es bestehen aus ärztlicher Sicht keine Einwände, dass die Schülerin/der Schüler den  
 
Reitunterricht laut Lehrplan absolviert. 
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